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VIII. Bautypen
Die Abteilungen Aufbau der Räte der Bezirke und 

Kreise bzw. die Entwurfsbüros für Hochbau bei den 
Räten der Bezirke stellen den Arbeiterwohnungsbau
genossenschaften und den Interessenten für Eigenheime 
die vom Ministerium für Aufbau herausgegebenen 
Typenunterlagen als Pausen gegen Erstattung der 
Selbstkosten zur Verfügung. Zu den Typenunterlagen 
gehören die Pausen der Typenzeichnungen einschließ
lich Ausführungszeichnungen, Massenberechnungen, 
Leistungsverzeichnisse, statistische Berechnungen und 
Erläuterungsberichte.

Für den genossenschaftlichen Arbeiterwohnungsbau 
sind aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich die 
Typen für Geschoßbauten zu verwenden.

Für den individuellen Eigenheimbau stehen die 
Typen für Einzelhäuser, Doppel- und Reihenhäuser zur 
Verfügung.

Baulücken sind Arbeiterwohnungsbaugenossenschaf
ten nur ausnahmsweise und nur dann zuzuweisen, 
wenn sie an einer aufgeschlossenen Straße liegen und 
trotz etwaiger Umprojektierungskosten die Wirtschaft
lichkeit des Bauvorhabens gesichert ist.

Im Rahmen des Arbeiterwohnungsbaues ist die Er
richtung von Stallbauten unzulässig.

IX. Baustoffe
Die Einplanung der Baumaterialien erfolgt auf Grund 

der von den Plankommissionen der Räte der Bezirke 
herausgegebenen Kontrollziffern und des Planvor
schlages für die Bauvorhaben des genossenschaftlichen 
und individuellen Wohnungsbaues durch die Abteilung 
Aufbau des Rates des Bezirkes.

Das Baumaterial wird in folgender Weise zugeteilt:
a) Wird das Bauvorhaben durch einen Baubetrieb 

ausgeführt, so erhält dieser das Baumaterial,
b) wird das Bauvorhaben ohne Inanspruchnahme 

eines Baubetriebes durch den Bauwilligen selbst 
ausgeführt, so erhält er Materialfreigaben unmit
telbar von der Abteilung Aufbau des Rates des 
Kreises.

Die Abteilung Aufbau des Rates des Kreises legt 
fest, welche Materialien durch Ausschöpfung örtlicher 
Reserven beschafft werden müssen (Lehmbau, Hohl
blocksteine, Enttrümmerungsziegel, Tuff, Feld- und 
Bruchsteine usw.). Nur für die restlichen Materialien 
dürfen die zugeteilten Kontingente in Anspruch ge
nommen werden.

X. Baubetrieb und Baudurchführung
Den Bauwilligen ist zu empfehlen, sich wegen Zuwei

sung eines Baubetriebes an die Abteilung Aufbau des 
Rates des Kreises zu wenden, die den Einsatz der Bau
betriebe zu lenken hat. Die Baubetriebe sind verpflich
tet, die Positionen des Kostenangebotes zur Berechnung 
der Eigenleistungen aufzuschlüsseln. Bauwillige, die die 
Bauarbeiten selbst ausführen, haben der Abteilung 
Aufbau des zuständigen Rates • des Kreises ihre fach
liche Befähigung nachzuweisen.

Bauvorhaben des Arbeiterwohnungsbaues dürfen erst 
dann begonnen werden, wenn die Kreditzusage der 
Deutschen Investitionsbank bzw. Sparkasse vorliegt. 
Baubetriebe, die dies nicht beachten, tragen selbst dar
aus entstehende finanzielle Nachteile. Für die Vertei
lung und Durchführung von Bauarbeiten im Winter 
dürfen keine zusätzlichen Kosten entstehen,* da sich 
diese auf die Baukosten, somit auf die Höhe der 
Nutzungsgebühr bzw. auf die Tilgungsrate auswirken.

Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften und der 
Baubetrieb haben dafür Sorge zu tragen, daß die witte
rungsabhängigen Bauarbeiten an den Bauvorhaben der 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften bis zum Beginn 
der Winterzeit beendet sind.

XI. Kredite
Für die Bauvorhaben der Arbeiterwohnungsbau

genossenschaften werden die erforderlichen Kredite von 
der zuständigen Bezirksfiliale der Deutschen Investi
tionsbank gewährt.

Für den individuellen Eigenheimbau erfolgt die Kre
ditgewährung durch die Sparkassen.

Die Kreditbedingungen sind in den §§ 5 und 20 der 
Verordnung vom 4. März 1954 über die Finanzierung 
des Arbeiterwohnungsbaues und den dazu ergangenen 
Ergänzungen und Direktiven festgelegt.

Der Bauplan jeder Arbeiterwohnungsbaugenossen
schaft muß ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit an
gepaßt sein.

XII. Baugenehmigung, Kredit und Vertragsabschluß 
a) Für den genossenschaftlichen Wohnungsbau (AWG)

Die Baugenehmigung erteilt entsprechend der Ver
ordnung vom 17. Februar 1955 über die Staatliche 
Bauaufsicht (GBl. I S. 169) die Abteilung Aufbau des 
Rates des Kreises bzw. die Gütekontrolle des für 
den Entwurf verantwortlichen volkseigenen Ent
wurfsbüros für Hochbau. Von der Arbeiterwoh
nungsbaugenossenschaft ist ein Kostenangebot von 
dem für die Bauausführung vorgesehenen Bau
betrieb einzuholen.
Von der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft ist 
ferner ein Finanzierungsplan für das Bauobjekt 
auf Grund des Kostenangebotes aufzustellen. Bei 
Bauten, die sich über zwei Jahre erstrecken, muß 
dieser Finanzierungsplan nach den Planjahren un
terteilt sein. Zum Nachweis für die Eigenmittel — 
Leistungen — sind die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel und die von der Arbeiter
wohnungsbaugenossenschaft auszuführenden Bau
leistungen mit den Texten des Kostenangebotes an
zugeben. Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft 
darf neben den Darlehen der Deutschen Investi
tionsbank und den von den Mitgliedern zu zahlen
den Genossenschaftsanteilen von je 2500 DM 
keinen Kredit aufnehmen. Der Genossenschafts
anteil kann nur durch Barzahlung aufgebracht 
werden. Finanzielle Hilfe vom volkseigenen Betrieb 
darf nicht den einzelnen Mitgliedern der Arbeiter
wohnungsbaugenossenschaft gewährt werden, son
dern nur der Genossenschaft.
Die Termine der finanziellen. Leistung der Genos
senschaften für die laufenden Bauvorhaben müssen 
mit dem tatsächlichen Aufkommen an baren Ge
nossenschaftsanteilen abgestimmt sein.
Mit dem Kreditantrag sind den Filialen der 
Deutschen Investitionsbank folgende Unterlagen 
einzureichen:
1. das Statut der Arbeiterwohnungsbaugenossen- 

schaft und die Bestätigung der Eintragung in 
das Register (nur bei Stellung des ersten Kre
ditantrages erforderlich);

2. Bauzeichnungen und Baugenehmigung;
3. Nachweis über die erfolgte oder während der 

Bauzeit vorgesehene Aufschließung des Bau
geländes;

4. aufgeschlüsseltes Kostenangebot des Bau
betriebes;


